Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Zl. 16.700/122- II/8/2003

Alle Landesschulräte (ausser Burgenland ) 

Stadtschulrat für Wien

Direktion des Technologischen Gewerbemuseums Wien-20

Erlass des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur, Sektion II, zur Durchführung des ESF - Projektes „elearning-Cluster; IT-Qualifikationen für Schwerpunktschulen“ im Rahmen der Maßnahmen des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur, zum Europäischen Sozialfonds, Ziel 3 – Programmplanungsdokument (genehmigt durch die Europäische Kommission im Juli 2000), Instrument 2.2 „Angebote IT-Fachausbildung“
1. Gegenstand des Erlasses

Vorbereitung und Durchführung der Projekte

elearning-Cluster, IT-Qualifikationen für Schwerpunktschulen
unter Bezug auf die genannten „Aktivitäts- und Wirkungsziele“ und den im Einheitlichen Programmplanungsdokument zu Ziel 3 genannten Interventionsschwerpunkt „Förderung des lebensbegleitenden Lernens und Stärkung des Beschäftigungspotenzials in Forschung, Wissenschaft und Technologie“ (bildungspolitischer/schulischer Bereich). Das gegenständliche Projekt „elearning-Cluster“ wurde im Rahmen der Instrumentenbezeichnung „Angebote IT-Fachausbildung“ (2.2.) in das vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur erstellte „Ergänzungsdokument“ zum Einheitlichen Programmplanungsdokument aufgenommen.

1.1 42 Schwerpunktschulen haben die Herausforderung angenommen, sich mit einem umfassenden Programm von e-learning und IT-Qualifikationen (eContent-Lektionen, internationale IT-Zertifikate) auszustatten und ihren Schülern damit eine besondere Schwerpunktausbildung zukommen zu lassen. Dieses Konzept muss nun in allen Klassen dieser Schwerpunktschulen umgesetzt werden. 
Eine „e-Learning-Schule“ in diesem Cluster muss  Ziele erfüllen und mittelfristig in ihrem Schulprogramm verankern Clusterschulen; d.h. die Teilnahme am Clusterprojekt ist an die folgenden kritischen Erfolgskriterien gebunden: 
1. Jede/r SchülerIn wird im Projektzeitraum „e-Learning-Sequenzen“ im Unterricht ausprobieren. 

Erfolgreiche Transformation der Schule muss sich im Unterricht widerspiegeln. Der erste Veränderungsparameter setzt daher direkt bei den SchülerInnen im Unterricht an. Pädagogischer Hintergrund dieses ersten Zieles ist die Erfahrung, dass sich jeder Lernende selbst ein Bild von den eigenen ganz persönlichen Möglichkeiten machen muss, von elektronisch unterstützten Lernumgebungen profitieren zu können (oder auch nicht). Diese Reflexionsbasis an Hand von Unterrichtssequenzen im Fachunterricht muss daher allen SchülerInnen zumindest im Rahmen der Oberstufenausbildung angeboten werden. 

2. Eine Mehrheit der Lehrenden hat Erfahrungen mit e-Learning-Sequenzen im eigenen Fach gesammelt und diese Erfahrungen allen KollegInnen der Fach- und Klassenlehrerteams zur Verfügung gestellt. Dieser Veränderungsparameter spiegelt die Durchlässigkeit des Transformationsprozesses bis zu den Lehrenden wider. Ziel ist, eine qualifizierte Mehrheit von Lehrenden an einem Standort für die Ziele des e-Learning-Einsatzes zu gewinnen. Transformation im Sinne von an die Wurzeln gehend bedeutet allerdings, dass alle im System Schule sich mit den neuen Anforderungen beschäftigen müssen. Erst dadurch ist gewährleistet, dass auch alle SchülerInnen die Ergebnisse bei ihren Arbeiten bemerken und davon profitieren.
3. Die Fachgruppen und Klassenlehrerteams erproben gemeinsam und aufeinander abgestimmt die Chancen, Möglichkeiten und Grenzen von „e-Learning“ im Unterricht. Die Modellschulen entwickeln miteinander im Cluster konkrete Modelle zur Erprobung von „e-Learning-Sequenzen“ im Unterricht und stellen ihre Erfahrungen allen zur Verfügung.
4. Das Schulprogramm (kurz- und mittelfristige Schulziele und Umsetzungsmaßnahmen) bezieht die Erkenntnisse über „e-Learning“ laufend in die Gestaltung des Schulalltages ein.
Um von einmaligen Transformationsprozessen in eine kontinuierliche Alltagshandlung zu kommen, ist es erforderlich, dass eine „e-Learning-Organisation“ im Schulprogramm verankert wird. Das Schulprogramm schafft die Basis für die operative jährliche Zielplanung und Zielüberprüfung am Schulstandort. Dabei sind Innovationen in der Lernorganisation in das Schulprogramm zu integrieren und in einem Jahresprogramm zu verankern. Nur dadurch ist vom Managementansatz her gewährleistet, e-Learning-Prozesse nicht als Eintagsfliege, sondern als gelebte Alltagsroutine erscheinen zu lassen.
5. Es gibt eine Steuerungsgruppe, die die „e-Learning“-Contententwicklungen und –Erprobung im Unterricht koordiniert und aufeinander abstimmt.

Die Schulleitung ist für sehr viele Managementaufgaben gleichzeitig verantwortlich und hat derzeit an Österreichs Schulen wenig Möglichkeiten, auf eine mittlere Führungsebene zu delegieren. Um eine breite Involvierung des Lehrerkollegiums einer Schule in e-Learning-Projekte sicherzustellen, braucht es am Standort eine projektbegleitende Managementorganisation.

6. Die Schule bietet ihren SchülerInnen mindestens ein über den europäischen Computerführerschein hinausgehendes IT- oder e-Learning-Zertifikat an. 

Der Schulstandort muss im Sinn einer Begabungsförderung den SchülerInnen auf freiwilliger Basis praxisnahe IT-Abschlüsse anbieten. Dadurch wird auch gewährleistet, dass die Realität der Wirtschaftspraxis an e-Learning-Schulen sehr konkret umgesetzt wird. Typische IT-Zerifikate sind bescheinigte Kenntnisse in den Bereichen „ECDL-Advanced“ (Computerführerschein für Fortgeschrittene), Netzwerktechnik, Netzwerkbetriebssysteme, ERP-Betriebswirtschaftssoftware, bescheinigte Kenntnisse im Open-Source- (LINUX) –Be-reich, Kenntnisse über Scriptsprachen (JAVA,..) oder Lernplattformen, Hardwarespezifika. Je internationaler die Bescheinigung anerkannt wird, desto mehr Vorteile für die SchülerInnen und LehrerInnen!

2. Art und Höhe der Finanzierung

2.1 Für das in Pkt. 1 beschriebene Projekt gewährt das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur eine Finanzierung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und aus Mitteln des Bundes von 

max. € 1.810.000,- 

(in Worten: einemillionachthundertzehntausend Euro)

ESF-Mittel (46%): Euro 832.600,- und nationale Mittel (54%) Euro 977.400,-

Beim Gesamtbetrag handelt es sich um einen Höchstbetrag für das Projekt, der sich weder durch eine Überschreitung der oben genannten Kosten noch durch dazukommende Finanzierungskosten und Mehrwertsteuer noch durch irgendeinen sonstigen Umstand erhöht und auch keinerlei Wertsicherung unterliegt. Die Finanzierung ist zweckgewidmet und darf nur zur Durchführung des in Pkt. 1 beschriebenen Projektes verwendet werden. Die in Pkt. 2.2 bis 2.4 genannten Kostenkom-ponenten sind Teil des Gesamtbetrages gem. Pkt. 2.1.

2.2 Die Angaben zu den Kostenkomponenten (Personal- und Sachkosten) basieren auf der „Verordnung (EG) Nr. 1685/2000 der Europäischen Kommission vom 28. Juli 2000 mit Durchführungsbestimmungen zur VO (EG) Nr. 1260/1999 des Rates hinsichtlich der Zuschussfähigkeit der Ausgaben für von den Strukturfonds kofinanzierte Operationen“. Der Anteil des Europäischen Sozialfonds beträgt 46% der insgesamt förderfähigen Gesamtausgaben, der Anteil nationaler Mittel 54%. Der Anteil der Sachkosten an den förderfähigen Gesamtausgaben darf 49% nicht übersteigen. 

2.3 An Personal- und Sachkosten werden insgesamt € 1.810000,-  anerkannt. An Personalkosten für die in dem in Pkt. 1 genannten Projekt Beschäftigten werden insgesamt  Euro 1.781.600,- anerkannt. An Sachkosten für das in Pkt.1 genannte Projekt werden Euro 28.400,- anerkannt.

2.4 Dienstreisen sind unter Zugrundelegung der Reisegebührenverordnung des Bundes (RGV) abzurechnen. Diese werden wie alle anderen Dienstreisen liquidiert; zusätzlich ist der entsprechende Betrag im ESF-Monitoringsystem festzuhalten. Es ist jeweils das kostengünstigste Verkehrsmittel zu benützen. Verbilligte Tarife bei öffentlichen Verkehrsmitteln oder bei der Benützung des Flugzeuges sind, sofern sie angeboten werden, in Anspruch zu nehmen.

2.5 Ausgaben, die im Rahmen des Projektes über die in Pkt. 2.1 genannten anfallenden Personal- und Sachkosten hinausgehen, werden nicht anerkannt und können nicht im Rahmen des Projektes abgerechnet werden.

2.6 Die Verwendung und Abrechnung der Projektmittel ist zusätzlich zu den Vorschriften der Haushaltsverrechnung anhand des Finanzierungsplanes der Projektbeschreibung durchzuführen. 

2.7 Umschichtungen zwischen den einzelnen Kostenpositionen der Kostenaufstellung, die zur Erreichung des Projektzweckes erforderlich werden und die mehr als 20% der jeweiligen Kostenposition ausmachen, sind nur mit schriftlicher Zustimmung des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur, Abt.II/8 möglich. Betreffen die Umschichtungen finanzgesetzliche Ansätze, so ist auch die jeweilige Haushaltsabteilung im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur einzubeziehen.

3. Projektdauer

Die Projektdauer beträgt 36 Monate: Projektbeginn ist der 1.Oktober 2003. Projektende ist der 30. September 2006.

4. Auszahlungsmodalitäten/Zuteilung der ESF-Kreditmittel

4.1
Der nationale Anteil ist aus dem der Schule zur Verfügung gestellten Werteinheiten bzw. der Ausgabenhöchstbeträge zu leisten (IT-Kustodiat; Mittel für Systembetreuung).

4.2 Die Mittel werden – auf Basis der genehmigten Finanzierung in Höhe von € 1.328.400,-  nur in der Höhe der in der Endabrechnung nachgewiesenen und von der Abt. II/8 anerkannten, tatsächlichen Kosten bereitgestellt.

4.3 Kann die in Pkt. 1.1 beschriebene Leistung nicht im vollen Umfang erbracht werden, werden die Mittelzuweisungen entsprechend gekürzt.

4.4
Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur stellt die Projektmittel im Rah-men einer als ESF-Ziel 3 ausgewiesenen Kreditmittelzuweisung zur Verfügung.

5. Allgemeine Voraussetzungen

5.1 Durchführung des Projektes

5.1.1    Das Projekt ist gemäß Pkt. 3 durchzuführen.

5.1.2. Die Projektmittel sind wirtschaftlich, sparsam und nur für den Zweck zu verwenden, für den sie gemäß diesem Erlass bestimmt sind. Der Projektträger hat die erforderliche Umsicht und Sorgfalt sowie Sachkenntnis obwalten zu lassen.

5.1.3 Der Projektträger hat dem Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur alle Ereignisse unverzüglich anzuzeigen, welche die Durchführung des Projektes verzögern oder unmöglich machen oder eine Abänderung gegenüber den in der Projektbeschreibung gemachten Auflagen oder Bedingungen erfordern würden. 

5.1.4 Bei der Vergabe von Leistungen hat der Projektträger die Vergabevorschriften des Bundes in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 

5.2 Gebarung

Bei der Abwicklung des Projektes ist gemäß den Haushaltsbestimmungen des Bundes vorzugehen, insbesondere unter den im Rundschreiben Nr. 7/2001 (GZ 14.189/3-Z/A/6a/2001 vom 31. Jänner 2001) festgelegten Bedingungen für die Maßnahmen des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur im Ziel 3 der Strukturfonds. Darüber hinaus sind folgende Richtlinien einzuhalten:

5.2.1 Der Projektträger ist verpflichtet, alle mit der Projektdurchführung im Zusammenhang stehenden Bücher und Belege bis zum Ablauf von 7 Jahren nach Ende des Jahres der Auszahlung des letzten Teilbetrages der Projektgelder sicher und geordnet aufzubewahren. 

5.2.2 Über die mit den Projektmitteln angeschafften Güter, die ausdrücklich oder ihrer Natur nach zur Benützung für das in Pkt. 1 bezeichnete Vorhaben bestimmt sind und deren Einzelanschaffungswert bis zu € 400,- reicht (geringwertige Wirtschaftsgüter), ist vom Projektträger jedenfalls eine Liste anzulegen und der Abt. II/8 auf Verlangen eine Abschrift zur Verfügung zu stellen.

5.2.3 Inventargegenstände (Wirtschaftsgüter) mit einem Auftragswert über € 400,- die zur Durchführung des Projektes notwendig sind, können nur in der Höhe der steuerlichen Abschreibungssätze für die Laufzeit des Projektes anerkannt werden. Zu diesem Zweck ist die Führung eines AfA-Verzeichnisses notwendig. Wird Inventar (Wirtschaftsgüter) nur anteilig benützt, können nur diese Anteile vergütungswürdig zusätzlich zur Verbuchung gemäß RIM anerkannt werden.
5.3 Begleitung und Berichterstattung

5.3.1
Das gesamte Projekt ist laufend durch entsprechende Eingaben in das derzeit in Erprobung befindliche elektronische Monitoringsystem zu dokumentieren. Nach Ablauf der Hälfte der Projektdauer ist der zuständigen Fachabteilung im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur im Wege des EDV-Monitoringsystems ein schriftlicher Zwischenbericht sowie spätestens 3 Monate nach Abschluss des Projektes ein schriftlicher Endbericht über dessen Abwicklung mit einer detaillierten Endabrechnung zur Verfügung zu stellen. Der Endbericht hat die gesamte Arbeit und die Ergebnisse des Projektes darzustellen. 

5.3.2
Aus dem in 5.3.1 genannten Endbericht müssen die Ergebnisse und der Erfolg der Projektdurchführung, insbesondere unter Berücksichtigung der Aktivitäts- und Wirkungsziele (siehe Ergänzungsdokument zum Einheitlichen Programmplanungs-dokument), hervorgehen. Weiters muss eine durch Belege nachweisbare Aufgliederung der Ausgaben erfolgen, die dem Finanzierungsplan der Projektbeschreibung entspricht. Die Berichterstattung, einschließlich der zahlenmäßigen Nachweisung, hat sich stets auf das gesamte Projekt zu erstrecken. 

5.3.3 
Der Jahresbericht samt Finanzbericht ist bis zum 28. bzw. 29. Februar des jeweiligen Folgejahres im Wege des ESF-Monitoringsystems zu erstellen. 5.3.2 findet dabei sinn-gemäß Anwendung. 

5.3.4 
Sämtliche Projektdaten sind durch Eingabe in das vorgegebene ESF-Monitoringsystem zur Verfügung zu stellen. Bei den TeilnehmerInnen/begünstigten Personen an/von Maßnahmen ist neben dem Vor- und Nachnamen auch die Sozialversicherungsnummer zu erheben und für eine spätere Einsichtnahme in Evidenz zu halten. 

5.3.5
Im Rahmen der Evaluierung des Projektes sind der mit der Evaluierung beauftragten Institution projektbezogene Auskünfte zu erteilen und auf Anfrage Zwischenberichte zur fachlichen Auswertung und Projektbetreuung vorzulegen. Diese sollen den Verlauf der Arbeit und den Stand der Durchführung dokumentieren sowie mögliche Probleme bei der Projektdurchführung aufzeigen. Dafür sind vom Projektträger von Projektbeginn an entsprechende Aufzeichnungen zu führen. 

5.4 Kontrolle

Der Projektträger hat den Organen des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur und/oder der Europäischen Kommission und/oder dem Europäischen Rechnungshof Einsicht in seine Bücher und Belege sowie in sonstige der Überprüfung der Durchführung des Projektes dienende Unterlagen und die Besichtigung an Ort und Stelle zu gestatten und ihnen die erforderlichen Auskünfte im Zusammenhang mit dem Projekt zu erteilen bzw. durch geeignete Auskunftspersonen erteilen zu lassen, wobei das Prüforgan über den Zusammenhang entscheidet.

Der Projektträger unterliegt einer Prüfung der Verwendung der Mittel durch den Rechnungshof, die Innenrevision im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur und den Europäischen Rechnungshof.

5.5 Besondere Voraussetzungen der Mittelzuwendung

Da bei den im gegenständlichen Erlass angesprochenen Projekten Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds gewährt werden, hat der Projektträger die Verordnung der Kommission Nr. 1159/2000 vom 30. Mai 2000 über die von den Mitgliedstaaten zu treffenden Informations- und Publizitätsmaßnahmen für die Interventionen der Strukturfonds zu berücksichtigen. Dies hat insbesondere zur Folge, dass bei allen Veröffentlichungen und bei Veranstaltungen in der Öffentlichkeit sowie an Einrichtungen und Geräten (soweit sie aus Projektmitteln angeschafft wurden) sowie auf den im Rahmen des Projektes zu führenden Anwesenheitslisten und Klassenbüchern an gut sichtbarer Stelle der Hinweis „Kofinanziert aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds“ anzubringen ist, wobei hiefür das Emblem der Europäischen Union oder das ESF-Logo zu verwenden ist. Es wird bei Bedarf seitens des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur zur Verfügung gestellt.

Die Landesschulräte und der Stadtschulrat für Wien werden ersucht, die betroffenen berufsbildenden höheren Schulen vom Inhalt dieses Erlasses in Kenntnis zu setzen. 

Wien, 7.Juli 2003
Für die Bundesministerin:

SL MR Mag. Theodor Siegl
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